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so mehr, daß ihr uns nicht in der Noth verlassen
werdet, da wir um eben derjenigen Grundsätze willen
leiden, welche ihr überall siegreich machtet.

Wir schmeicheln uns, daß ihr wenigstens die
einzelnen patriotischen Gegenden, besonders die von
Mal ans und Maienfeld rette» und Hclvetien
einverleiben werdet, — ein Schritt, welcher so bedeu-
tungslos er an sich scheint, doch in kurzer Feit Rhä-
tiens Gebirge retten und nothwendig das ganze Bün-
den an Helvetien ziehn wird.

Solltet Ihr aber ein anders beschlossen haben;
wäre es Euer Wille den; Wieuerhof die Gelegenheit
zu überlassen, vermöge Bündens, bald des limitro-
phen Cisalpiniens, bald Helvetiens neue Staatsge-
baude nach Belieben zu erschüttern — ihm den Ein-
fall in Italien oder den Rükzug in die Gebirge zu
erleichtern — ihm die Mittel zu überlassen, die fran-
zösische und helvetische Handlung aus und nach Jta-
lien zu erschweren und sich Zwangsvortheile sür die
Tyroler Handelsstraßen zu verschaffen — sollten wir
die unglüklichen Opfer höherer Absichten werden —
v Franken! o Wiederhersteller der Freiheit Europens!
fb wollen wir untergehn, mit stolzer Wehmuth zwar,
«ls Schlachtopfer für das Heiligste und Gerechteste,
was die Welt kennt!

Weinend über das Verlorne Vaterland, wird den
noch keiner von uns jemals in den Reihen Eurer
Hemde gesehn werden!

Gruß und Bruderliebe.
Die Patrioten von Malans und Marien-

feld und des gesummten Rhätiens
in deren Namen

Heinr. Ischokke, Bevollmächtigter
der Patrioten von Bündten.

Luzern iz. Okt. 1798.

Das Vvllziehungsdirektorillm der einen nnd
unheilbaren helvetischen Rcpuhlik an den
grossen Rath des gesezgebenden Corps.

Luzern 22. Okt. 1798.

Bürger Gefezgeber.

Die österreichischen Truppen gerussen durch die
Parthe!, welche sich gegen die Vereinigung mit Hel-
vetien erklärte, sind in das Gebiet von Bündten ein-
gcrükt. Diejenigen, welche für diese Vereinigung
stimmten, werden als Verdachtige behandelt und sind

gezwungen der Unterdrückung zu entfliehen. Sie sind
600 an der Zahl. Diese Unglüklichen sind auf eine
feige Art mitten unter uns beschimpft worden, an
den; Zufluchtsort, den eucre Décrété ihnen anboten.
Ihr werdet ohne Zweifel finden, B. Gefezgeber, daß
es dringend sey, die Patrioten von Graubündten zu
Unterstützen, welche sich auf unsern Boden geflüchtet

haben, und daß kraftvolle Maaßnahmen gegen dieje-
nigen genommen werden müssen, welche sich mit
Hohn wider unsre Freunde zu Gunsten der alten Hp
rannei erklären dürfen.

Der Augen flik ist gekommen sich mit einer Kraft
zu zeigen, die würdig eurer Voreltern sey, und zu vtt
künden, daß die Schiksale der helvetischen Republit
unzerstörbar sind.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums

Laharpe.
Im Namen des Direktoriums der Generalsst.

Mousson.

Der grosse Rath
an den Senat.

Zn Erwägung, daß die Patrioten im Bimdtt»,
welche sich für die Vereinigung Bündtens mit der ei-

nen und untheilbaren helvetischen Republik erklärt,
dieses aus wahrer Freiheitsliebe gethan, aus Anhang-
lichkeit an das helvetische Volk und weil sie der iî.
Art. der helvetischen Constitution dazu einladet

hat der grosse Rath
nach erklärter Urgenz

beschlossen:
Die wegen ihrer Anhänglichkeit an die helvetische

Republik verfolgten und zu entfliehen gezwungnen
Bündtner Patrioten, stehen unter dem besondern

Schutze der helvetischen Republik.
Luzern 22. Okt. 1798.

Guter, Präs.
Huber, Secr.

Dieser Beschluß ist am gleichen Tag einmüthig

vom Senat angenommen worden.

Kleine Schriften.
2Z. Memoirs zur l'êtat actuel àes écoles cle Lbariw

et cle la maisou cles Orplielins cle Lausanne./"
sourna! contenant ce qui s'z^ est pass« cle pnis

consiclêrsble clepuis le ier luill. 1797 siugu su

ler guill 1798. ff. 8.
Eine jahrliche Rechenschaft und Oekonomnrechc

nung eines Institutes, das einer we sen und sorgsal,

tigen Verwaltung zu genießen scheint.

2ff. Discours patriotique prononce clans la (latbeclrgls

cle Dsusiume le 26 luillet 1798, jour clés pw
motion solsmnelles clu (lollege, par le L>

ffacq. Durancl, Ministre clu 8t. Lv. 8- lâ-ama
Duiancl et Domo. 1798 8. Z2. ^ ^
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